
Gemeinde Reichenbach an der Fils 

Landkreis Esslingen 

 

S A T Z U N G 
 

über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB  

für das Gebiet „Christofstraße/Stuttgarter Straße – Abschnitt Ost“ 

 

Auf Grund des § 25 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S.3634) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) wird folgende Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 

beschlossen: 

§ 1 

Anordnung des Vorkaufsrechts 

Der Gemeinde Reichenbach an der Fils steht zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung 

im Sinne des § 25 Abs.1 Nr.2 BauGB für den Bereich „Christofstraße / Stuttgarter Straße – 

Abschnitt Ost“ ein besonderes Vorkaufsrecht zu. 

§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der als Anlage beigefügte 

Abgrenzungsplan vom 25.03.2019 maßgebend. 

Der Abgrenzungsplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist durch schwarze Bandierung 

gekennzeichnet. 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

Diese Satzung kann während der üblichen Dienststunden beim Bürgermeisteramt der 

Gemeinde Reichenbach an der Fils, Hauptstraße 7, 73262 Reichenbach an der Fils 

eingesehen werden.  

Jedermann kann diese Satzung einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Reichenbach an der Fils, 17.04.2019 

 

Richter 
Bürgermeister 


